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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.04.1965

Norm

ABGB §1118 D

Rechtssatz

Auf Grund eines Demolierungsauftrages der Bestandgeber die Räumung des Bestandgegenstandes verlangen, und

zwar gleichgültig, für welche Zeit der Bestandvertrag geschlossen wurde und ob der Bestandgeber (vor Erlassung des

Demolierungsauftrages) einen Kündigungsverzicht oder Räumungsverzicht abgegeben hat.
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